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Betreuungsvereinbarung[footnoteRef:1] des strukturierten [1:  Grundlage für diese Betreuungsvereinbarung bilden die Betreuungsvereinbarung des Dr.rer.nat. des FB 11, die Vorlage von BYRD und die Betreuungsvereinbarung des Forschungsclusters „Gesunde Stadt Bremen“ sowie die Empfehlungen der DFG.] 

Promotionsprogramms Gesundheitswissenschaften
zwischen

der/dem Promovend:in (Name, Adresse)

und

Betreuer:in (Name, Universität/Institut)

Betreuer:in (Name, Universität/Institut)

Betreuer:in (Name, Universität/Institut)

Präambel
Das strukturierte Promotionsprogramm Gesundheitswissenschaften ist in dem Wissenschaftsschwerpunkt (WSP) Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen verortet. Es verfolgt das Ziel, die Qualität der Promotionsprozesse und der Promotionen in den Gesundheitswissenschaften der Universität zu verbessern. Das Programm wird maßgeblich von den beteiligten Wissenschaftler:innen des WSP Gesundheitswissenschaften getragen. Von besonderem Wert ist der Zugang zu einer breiten interdisziplinären Expertise, von der alle Teilnehmenden des Programms profitieren. Kernelemente des strukturierten Promotionsprogramms sind ein strukturiertes Betreuungskonzept und ein auf die Bedürfnisse der Promovierenden zugeschnittenes, fachliches und überfachliches Fort‐ und Weiterbildungsangebot. Die formale Anerkennung der Promovierenden sowie die formalen Vorgaben für die Dissertation durch die verschiedenen Promotionsausschüsse Dr. Public Health, Dr. phil., Dr. rer. pol., und Dr. rer. nat. und deren Promotionsordnungen bleiben durch das strukturierte Promotionsprogramm unberührt. Drittmittelgeförderte, thematisch engere Programme werden unter dem Dach des strukturierten Promotionsprogramms aufgenommen.
1	Thema der Dissertation
Der/die Promovend:in erstellt beginnend am			 eine Dissertation zum Thema:
	
												

Das Promotionsvorhaben wird in einem Exposé dokumentiert. 

Es wird eine kumulative / publikationsbasierte Dissertation beabsichtigt:  [   ] ja     [   ] nein


2 	Betreuungsteam
Die genannten Betreuer:innen bilden das Betreuungsteam und sind gemeinsam für die Betreuung der Promotion verantwortlich. [Im Rahmen der Annahme als Doktorand:in durch den Promotionsausschuss gemäß der anwendbaren Promotionsordnung wird nur ein:e Betreuer:in benannt.]


3	Zeit- und Arbeitsplan
Zu oben genanntem Promotionsvorhaben wurde ein Zeit- und Arbeitsplan erstellt, der Anlage dieser Vereinbarung ist. 
Betreuer:innen und Promovend:in treffen sich mindestens halbjährlich, um über den Fortschritt zu sprechen. Bei diesem Treffen wird ein Protokoll geführt.
Die Durchführung des Promotionsvorhabens ist so zu gestalten, dass die Promotion innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden kann.
Die Betreuer:innen werden die Einhaltung dieses Zeitplanes unterstützen. Eine Änderung dieses Zeitplanes bedarf des gegenseitigen Einvernehmens. Die Betreuer:innen beraten den/die Promovend:in ggf. auch hinsichtlich des Abbruchs der Promotion.


4	Aufgaben, Rechte und Pflichten
Die Beziehung zwischen Promovend:in und Betreuer:innen ist zentral für den Erfolg der Promotionsphase. Um diese erfolgreich zu gestalten, tauschen sich Promovend:in und Betreuungsteam von Beginn an regelmäßig zu ihrer Motivation und ihren Erwartungen aus und treffen verbindliche Vereinbarungen. Diese umfassen auch einzuhaltende Regeln und Pflichten. Promovend:in und Betreuungsteam entwickeln damit insbesondere ein gemeinsames Verständnis der folgenden Punkte und überprüfen diese regelmäßig:
(1) Projektziele
(2) Meilensteine und Zeitplan
(3) Methoden 
(4) Abmachungen zur Zusammenarbeit
(5) Qualifizierungsmaßnahmen und Karriereweg

Promovend:in und Betreuungsteam verpflichten sich,
(1) sich gegenseitig fair und sachlich zu behandeln und die soziale und intellektuelle Vielfalt der Universität Bremen zu respektieren;
(2) sich nicht an Belästigungen und Diskriminierungen zu beteiligen oder diese zu tolerieren;
(3) anzuerkennen, dass jedes Betreuungsverhältnis einzigartig ist und die besonderen Bedürfnisse und Arbeitsstile der Beteiligten widerspiegelt und
(4) in ihrer Beziehung professionelle Diskretion walten zu lassen und Vertraulichkeit zu wahren.

4.1 Rolle und Verantwortlichkeiten der Betreuer:innen
(1) Die Betreuer:innen vereinbaren und verpflichten sich mindestens alle 		 zu regelmäßigen Besprechungen über das Promotionsprojekt.
(2) Die Betreuer:innen verpflichten sich, die Dissertation bis zum Abschluss oder bis zur Auflösung der Vereinbarung (siehe Punkt 12) durch den/die Promovend:in oder das Betreuungsteam zu betreuen, unabhängig von der Dauer der Finanzierung.
(3) Die Betreuer:innen verpflichten sich, den/die Promovend:in dabei zu unterstützen, seine/ihre Promotion so zu entwickeln, dass sie die für die angestrebte Qualifikation erforderliche Qualität erfüllt und den erforderlichen wissenschaftlichen Standards genügt. Sie sichern zu: 
a. dass sie über die notwendigen theoretischen, methodischen und disziplinären Kenntnisse verfügen, um die Promotion zu unterstützen;
b. dass sie umfassend zur Durchführung und zum Management der Promotion beraten und unterstützen - einschließlich übergeordneter Themen wie Ethik, Datenerfassung und Datenschutz; 
c. dass sie dem/der Promovend:in zeitnah Feedback zur Entwicklung der Promotion sowie zur Erstellung der Dissertationsschrift geben.
d. dass sie die Teilnahme des/der Promovend:in an den Veranstaltungen des Promotionsprogramm unterstützen und ermöglichen, sofern andere Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen.
e. dass der/die Promovend:in sowohl in die wissenschaftliche Community als auch in Praxisnetzwerke und -aktivitäten einbezogen wird, z. B. durch Konferenzvorträge und das Verfassen von Forschungspublikationen. 

4.2 Rolle und Verantwortlichkeiten des/der Promovend:in
(1) Der/die Promovend:in verpflichtet sich, regelmäßige Meilensteinberichte über Ergebnisse und Teilergebnisse für die Betreuungsgespräche zu erstellen.
(2) Der/die Promovend:in verpflichtet sich zur Einhaltung des Zeit- und Arbeitsplanes.
(3) Der/die Promovend:in verpflichtet sich, die Promotion - wie mit seinem /ihren Betreuungsteam vereinbart - durchzuführen und insbesondere
a. zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel der Erstellung einer Dissertation, die die Anforderungen an den Abschluss sowie die anerkannten Praktiken der Universität und der Hochschulen erfüllt;
b. proaktiv Treffen mit dem Betreuungsteam zu organisieren, inkl. regelmäßiger Überprüfungen der Fortschritte der Promotion.
(4) Der/die Promovend:in nimmt am strukturierten Promotionsprogramm Gesundheitswissenschaften teil. Die/der Promovend:in und die Betreuer:innen stimmen sich über die Teilnahme an fachlichen und überfachlichen Qualifizierungsmaßnahmen ab.
(5) Der/die Promovend:in nimmt Angebote zu den übergeordneten Themen wie Ethik, Datenerfassung und Datenschutz wahr.



5	Integration in Arbeitsgruppe, Institut oder Forschungsverbund
Das Promotionsvorhaben wird innerhalb der Arbeitsgruppe(n)/des Instituts bzw. der Institute/des Forschungsverbundes bzw. der Forschungsverbünde								 					durchgeführt.


6	Arbeitsbedingungen des/der Promovend:in
Dem/der Promovend:in werden folgende Ressourcen zur Verfügung gestellt (bitte ankreuzen und ggf. ergänzen):

Arbeitsplatz [   ]					Laborzugang bzw. Gerätenutzung [   ]
PC [   ]							[					]
Internetzugang [   ]					[					]
Telefon [   ]						[					]


7	Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis
Der/die Promovend:in und die Betreuer:innen verpflichten sich zur Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, wie sie in den Richtlinien und Verfahren der Universität Bremen festgelegt sind (siehe https://www.uni-bremen.de/rechtsstelle/info/wissenschaftliches-fehlverhalten ).


8	Verhalten in Konfliktsituationen
Promovend:in und Betreuer:innen arbeiten im Falle von Konfliktsituationen konstruktiv an Lösungen, sobald diese auftreten. Sollte hierdurch kein Ergebnis erreicht werden, kann sich der/die Promovend:in bzw. der/die Betreuer:in an folgende Personen wenden:
a. Koordinator:in des Promotionsprogramms
b. Ombudspersonen der Universität Bremen
c. zuständiger Promotionsausschuss.


9	Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft
Die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Tätigkeit wird besonders unterstützt. Spezielle Fördermaßnahmen werden nach Bedarf unter Punkt 11 Absprachen vereinbart.


10	Promotion mit chronischer Erkrankung/Behinderung
Zur Förderung von Promovierenden mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung werden nach Bedarf unter Punkt 11 Absprachen spezielle Maßnahmen vereinbart.



11	Absprachen
Promovend:in und Betreuer:innen treffen folgende Absprachen (zu den oben genannten Punkten oder weitere):













12	Ende des Betreuungsverhältnisses
(1) Das Betreuungsverhältnis endet mit dem Abschluss des Promotionsverfahrens. Die genaue Regelung des Abschlusses des Promotionsverfahrens sind in der jeweiligen Promotionsordnung zu finden.
(2) Die Betreuungsvereinbarung kann aufgelöst werden
a. durch schriftliche Erklärung des bzw. der Promovierenden,
b. durch den Betreuer bzw. die Betreuerin, wenn der bzw. die Promovierende die Pflichten nach 4 und 7 verletzt. 
Bei einer Auflösung des Betreuungsverhältnisses informieren die Betreuer:innen den zuständigen Promotionsausschuss.



Ort, Datum, Unterschrift Promovend:in



Ort, Datum, Unterschrift Betreuer:in



Ort, Datum, Unterschrift Betreuer:in



Ort, Datum, Unterschrift Betreuer:in
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